
Zur Entwicklungsgeschichte der bayerischen Verwaltungsorganisation und Gerichte, Teil 1
Im Hochmittelalter gab es als unterste Verwaltungs- und Gerichtseinheiten
a) Grafschaften (z.B. Grafsch. Valley)
b) Vogteien (z.B. die Vogtei Schliersee) und
c) Herrschaften (z.B. die Herrschaft der Maxlrainer).
Daraus bildeten sich Ämter. Diese waren mit Beamten, die den Titel Richter trugen besetzt. Aus den
ersten Wittelsbachischen Einnahmeverzeichnissen, den sog. Urbaren (= Bücher, in denen die Güter
verzeichnet sind, die zu einer geistlichen oder weltlichen Grundherrschaft gehörten) lässt sich, nach
Ämtern geordnet, die Einteilung Bayerns erkennen. Das erste und älteste Urbar stammt aus der Zeit
Herzog Ottos II. (um 1233). Es listet 36 Ämter auf, die dort gelegenen Güter und die zu leistenden
Abgaben (z.B. Eibelingen = Aibling).
Durch die Landesteilung von 1255 erfolgte eine Neueinteilung der Ämter. Es entstanden nun Gerichte,
Land- oder Pflegegerichte als Unterbehörden, als übergeordnete Behörden die Viztumämter
(Vicedominus = Stellvertreter des Landesherrn). Nach dem 2. Urbar von 1270 sind folgende
Viztumämter nachgewiesen: Das obere Viztumamt mit Sitz in München, diesseits der Donau gelegen,
das untere Viztumamt jenseits der Donau gelegen in Lengenfeld.
Das infolge der Landesteilung entstandene Niederbayern mit Landshut bestand aus dem unteren
Viztumamt in Straubing und dem oberen Viztumamt in Pfarrkirchen. Oberbayern, mit dem oberen
Viztumamt in München, das untere in Lengenfeld.
a) Das Urbar des oberen Viztumamtes München umfasste um 1280 insgesamt
    55 Ämter
b) Das Urbar des unteren Viztumamtes Lengenfeld umfasste um 1285 34 Ämter
c) Das Urbar des oberen Viztumamtes Pfarrkirchen umfasste um 1300 19 Ämter
d) Das Urbar des unteren Viztumamtes Straubing umfasste um 1300 16 Ämter. 
Beispiele für a) Lantsperch = Landsberg, Wolfratshusen = Wolfratshauser
Beispiele für b) Regenspurch = Regensburg, Nappurch = Nabburg
Beispiele für c) Trostperch = Trostberg, Aerding = Erding
Beispiele für d) Vilshoven = Vilshofen, Landawe = Landau
Nach der Vereinigung von Ober- und Niederbayern 1506 wurde das Land in vier Viztumämter
eingeteilt: München und Burghausen für Oberbayern

Landshut und Straubing für Niederbayern
Man nannte nunmehr die Viztumämter Rentmeisterämter oder auch kurz
Rentämter: (nicht zu verwechseln mit den Rentämtern, die nach 1802 bei den Landgerichten
eingerichtet wurden) Die Beamten waren Rentmeister.
Im 17. und 18. Jahrhundert nannte man die Rentämter zuweil auch Regierungen. Sie bildeten die
Mittelbehörden. Über dem Rentamt stand der Hofrat, bzw. der Geheime Rat.
Philipp Appian, Mathematikprofessor an der Universität Ingolstadt verfertigte im Auftrage von Herzog
Albrecht V. nach vielen Reisen in achtjähriger Arbeit ein Kartenwerk von Bayern. Die Herausgabe
erfolgte 1568 in 24 sog. „Landtafeln“. In der begleitenden Landbeschreibung erwähnt er auch die
Rentämter, Herrschaften und Gerichte, sowie die dazugehörigen Ortschaften. Somit ist für die 2.
Hälfte des 16. Jahrhunderts eine zuverlässige Gebiets- und Verwaltungseinteilung Bayerns gegeben.
Nach der Beschreibung Appians umfasste
das Rentamt München 39 Gerichte, 4 Herrschaften, eine Grafschaft, ein Hochstift (Eichstätt),
das Rentamt Landshut 17 Gerichte, eine Herrschaft, drei Grafschaften, ein Hochstift (Passau)
das Rentamt Burghausen 13 Gerichte, eine Herrschaft, keine Grafschaft, kein Hochstift
das Rentamt Straubing 13 Gerichte, vier Herrschaften, keine Grafschaft, kein Hochstift.
Der Aufbau der Gerichte:
Eine Einheitlichkeit und Gleichheit konnte nie erreicht werden, da die Teilung der öffentlichen Gewalt
zwischen
a) dem Landesherrn und
b) den Landesständen (=Adel, weltlich u. geistlich, Städte u. Märkte) bis zur Auflösung der Gerichte
nach wie vor bestand.
Das Hochgericht war landesherrliches, also herzogliches Gericht, auch Landgericht genannt. Unter
der Hochgerichtsbarkeit verstand man die drei todeswürdigen Verbrechen: Mord, Notzucht u.
Straßenraub. Für die geringeren Vergehen waren die Niedergerichte zuständig.
Es gab eine ganze Reihe von Niedergerichten: Weltliche und geistliche Herrschaften, Hofmarken,
Städte und Märkte.
Ein typisches bayerisches Niedergericht war das Hofmarkgericht. Die Gerichtsherren waren die
Grundherren der Hofmarken, meist Adelige oder Hohe Geistlichkeit. Die Hofmarken umfassten meist
nur ein Dorf, nur in seltenen Fällen mehrere.
In der nicht geschlossenen (offenen) Hofmark unterstanden die Bauern, die Grund und Boden von
dem Grundherrn hatten, der niederen Gerichtsbarkeit des Grundherrn, alle übrigen der des



Landgerichtes.
In der geschlossenen Hofmark unterstanden alle Dorfinsassen dem Hofmarksherrn. (Da in der
Hofmark Aying nicht alle Bauern dem Grundherrn Kloster Bernried lehensmäßig unterstanden, galt sie
als nicht geschlossene Hofmark)
Die geistlichen Grundherrschaften wie Klöster und Kirchen des Mittelalters benötigten zur Ausübung
der Gerichtsbarkeit einen Vogt, sein Sitz war die Vogtei. (von advocatus = Rechtsbeistand), (in Aying
saß ein Vogt des Klosters Bernried)
Die Wittelsbacher gründeten viele Städte, bzw. verliehen viele Stadt- und Marktprivilegien. Die
Stadtgründung bzw. -verleihung beinhaltete auch die Rechte der Niedergerichtsbarkeit. Die
Hochgerichtsbarkeit konnten nur die Viztumamtssitze erlangen.
Zur Verwaltung der herzoglichen Güter oder Urbarsgüter waren bei den Gerichten herzogliche
Kastenämter eingerichtet. Ihnen oblag der Einzug der Geld- und Naturalabgaben. Der Verwalter des
Kastenamtes war der Kastner (von Getreidekasten, dem Sammelort der Naturalabgaben). Oftmals
versahen die Gerichtsbeamten auch das Amt des Kastners. Das Kastenamt führte meist auch das
sog. Scharwerksbuch, in dem die Dienstleistungspflichten des Bauern für den Grundherrn oder auch
für öffentliche Zwecke verzeichnet waren.
Landrichter und Pfleger:
Ursprünglich war der Landrichter der alleinige Träger der bezirksgebundenen Amtsgewalt. Später
verteilte sich die Gewalt auf zwei Beamte:
den Landrichter und den Burgwart = Pfleger (die meisten Gerichtssitze waren auf Burgen und als
Burgwarte waren Pfleger eingesetzt.) Der Landrichter und der Pfleger hatten die gleichen Rechte wie
der Hofmarksherr, d.h. er konnte besteuern, mustern, Scharwerksleistungen fordern.
Zur Ausübung dieser Rechte über die Untertanen wurden im 15. Jahrhundert. Haupt- und
Obmannschaften eingerichtet.
Als Untergliederung der Gerichte sind die Schergenämter zu nennen. Je nach Größe hatten die
Gerichte 3 bis 5 Schergenämter. Die Amtsträger nannte man Schergen oder Gerichtsamtsleute.
Diesen standen wiederum Amtsknechte zuhilfe. Aufgabe der Schergen war es, dem Pfleger oder
Landrichter bei den Verwaltungsaufgaben und der Gerichtspflege dienlich zu sein.
Maximilian Köchl
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